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Soziale Dienste sind sowohl im Bgld. Sozialhilfegesetz 2024 (LGBl. Nr.30/2024 i.d.g.F.) 
als auch im Bgld. Kinder- und Jugendhilfegesetz (LGBl. Nr. 62/2013 i.d.g.F.) verankert – 
einige davon wurden in den vergangenen Kapiteln bereits detaillierter behandelt (z.B. die 
ambulanten Pflege- und Betreuungsdienste, verschiedene Dienste und Einrichtungen 
im Bereich der Jugendwohlfahrt und der Behindertenhilfe).
Auf die Angebote der sozialen Dienste besteht zwar grundsätzlich kein genereller 
Rechtsanspruch, aber dafür sind sie auch für solche Personen zugänglich, welche die 
Anspruchsvoraussetzungen (z.B. finanzielle Bedürftigkeit) für den Bezug von Pflicht-
leistungen der Sozialhilfe nicht erfüllen.
Durchgeführt werden diese Dienste zum größten Teil von privaten Institutionen und 
Wohlfahrtsorganisationen (zu „Public Private Partnership“), wobei die öffentliche 
Hand deren Finanzierung sicherstellt; aber auch Dienststellen von Land, landesnahe 
Einrichtungen (z.B. KRIZ, WUM, …) und Gemeinden (z.B. Essen auf Rädern) stellen 
soziale Dienste bereit.
Einige landesweit bedeutsame Dienste und Einrichtungen werden im Folgenden kurz 
dargestellt, einige davon sind im Grenzbereich zwischen Sozial- und Gesundheitswesen 
tätig, insbesondere der Psychosoziale Dienst. Auf die zum Frauen- und Familienressort 
(Frauen- und Familienberatung, Schuldenberatung) zählenden sozialen Dienste wird 
hier nicht näher eingegangen.

Psychosozialer Dienst Burgenland (PSD) 
Um alkoholkranken Menschen eine ambulante Behandlungsmöglichkeit zu eröffnen, 
wurde bereits im Jahr 1959 der „Bgld. Verband zur Fürsorge für Suchtkranke“ 
gegründet – als frühes Modell einer Public Private Partnership zwischen Land, Caritas, 
Rotem Kreuz, Volkshilfe – und damit erstmals in Österreich der Versuch einer nach-
gehenden Betreuung von alkoholkranken Menschen unternommen. 1968 wurde das 
Aufgabengebiet auf psychische Erkrankungen und in den 80er-Jahren auch auf Drogen-
beratung ausgedehnt und der damalige unpraktisch-holprige Name „Bgld. Verband zur 
Fürsorge und Rehabilitation psychisch Behinderter“ in „Bgld. Verband - Psychosozialer 
Dienst“ (kurz: PSD) umbenannt. Schließlich wurden die seit 1959 bestehenden Vereins-
strukturen Anfang 2002 in eine GmbH übergeführt, die den Namen „Psychosozialer 
Dienst Burgenland GmbH“ trägt und eine Tochtergesellschaft der Bgld. Kranken-
anstalten-Gesellschaft KRAGES ist. Seit 2021 ist der PSD Burgenland Teil der Soziale 
Dienste Burgenland GmbH (SDB). Die SDB ist eine hundertprozentige Tochtergesell-
schaft der Landesholding Burgenland.
Der PSD bietet ambulante psychosoziale Leistungen für Menschen mit Sucht-
erkrankungen sowie psychiatrischen Erkrankungen und Krisen bzw. mit durch solche 
bedingten Probleme und Behinderungen. Diese Angebote sind für die KlientInnen 
kostenlos und im ganzen Land verfügbar.

20. SONSTIGE SOZIALE DIENSTE 
UND EINRICHTUNGEN
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Eine enge Kooperation besteht mit den niedergelassenen ÄrztInnen, dem Land und 
den Gemeinden und allen anderen Anbietern im psychosozialen Bereich. Darüber 
hinaus stehen die MitarbeiterInnen des PSD in ständigem Kontakt mit verschiedenen 
stationären Einrichtungen im Burgenland (z.B. Wohnheimen für psychisch Kranke) 
sowie mit den lokalen Krankenhäusern. Weiters besteht eine enge Zusammenarbeit 
mit psychiatrischen Krankenhäusern in den benachbarten Bundesländern.

Durch eine zügige Umstrukturierung unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Karl 
Dantendorfer konnten in allen Regionen des Landes komplette multi-professionelle 
MitarbeiterInnen-Teams etabliert werden, die über Beratungskompetenz in den 
Bereichen Sozialarbeit, Psychologie, Psychotherapie und Psychiatrie verfügen. 
Beratungszentren wurden in allen sieben Bezirksvororten installiert. Die fachärzt-
lichen Beratungen erfolgten nicht mehr von Wien aus, sondern KonsiliarärztInnen aus 
dem Burgenland übernahmen die Behandlungen. Auch die Frequenz der fachärzt-
lichen Beratungen wurde erhöht und um die Möglichkeit fachärztlicher Hausbesuche 
erweitert, um die PatientInnen auch innerhalb ihres sozialen Umfeldes kennenzulernen 
und zu behandeln. Im Sinne einer multiprofessionellen Zusammenarbeit wurden nun 
vermehrt PsychologInnen und Krankenpflegepersonal in den PSD aufgenommen. Das 
besondere im PSD Burgenland ist, dass die angebotenen Leistungen auch im Rahmen 
der nachgehenden Betreuung als Hausbesuche angeboten werden (Modell Burgen-
land).

Ziel des PSD ist es, der Stigmatisierung von psychisch Kranken in der Gesellschaft 
entgegenzutreten und diesen ein gleichwertiges Versorgungsangebot, wie es körper-
lich Kranke haben, zu bieten. Zusätzlich zu den Betreuungsaufgaben engagiert sich der 
PSD auch in der Krankheits-Prävention und der Gesundheits-Promotion, welche das 
gesamte Spektrum psychiatrischer Erkrankungen umfassen, von Angststörungen über 
Depressionen und Psychosen bis hin zu Suchterkrankungen. Auch Selbsthilfegruppen 
von Patienten und Angehörigen werden gefördert, betreut bzw. moderiert.

Ab 2004 wurde die Angebotspalette des PSD um das Projekt „Betreutes Einzelwohnen 
für Menschen mit psychischen Erkrankungen und Behinderungen“ erweitert, welches 
aus Sozialhilfemitteln finanziert wird. Damit wird diesem Personenkreis selbst-
ständiges Wohnen mit Unterstützung durch mobile BetreuerInnen ermöglicht. 2024 
wurden in allen Bezirken im Monatsschnitt insgesamt 82 Klienten betreut und dabei 
8.999,75 Stunden geleistet. Seit 2007 erfolgt eine pauschale Leistungsabgeltung auf 
Grund einer Vereinbarung zwischen Land und PSD, welche 2016 aktualisiert wurde: 
Es erfolgt nun jährlich eine Valorisierung. Für das Jahr 2024 ergab dies den Betrag von 
779.111,52 Euro inkl. USt.

Der Ausbau der nachgehenden Leistungen stellte einen wichtigen Entwicklungsschritt 
der psychosozialen Versorgung des Landes dar. Durch die Einführung des Betreuten 
Einzelwohnens und die Entwicklung am Wohnsektor konnte auf diesem Gebiet eine 
solide Basisversorgung für das ganze Burgenland sichergestellt werden.

Im Sommer 2007 wurde das „Zentrum für Seelische Gesundheit“ in Eisenstadt eröffnet.
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Hier sind der PSD, der Verein pro mente und die Fachstelle für Suchtprävention 
unter einem Dach untergebracht. Überdies wurde ein Zentrum für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und Psychotherapie neu geschaffen. Mit der „Übernahme“ des 
Heilpädagogischen Zentrums (HPZ) in Rust durch den PSD wurde das Angebot für 
Minderjährige um den stationären Bereich erweitert.

Im Dezember 2007 wurde schließlich in Oberpullendorf das 1. Sozialpsychiatrische 
Ambulatorium des PSD eröffnet. In den neuen repräsentativen Räumlichkeiten der 
Bezirkshauptmannschaft ist diese sozialpsychiatrische Einrichtung Anlauf- und 
Koordinationsstelle bei psychischen Problemen. Durch den Kassenvertrag mit der 
Burgenländischen Gebietskrankenkasse ist keine Überweisung notwendig, die 
Behandlung ist für die betroffenen Personen kostenlos, die Abrechnung erfolgt über 
die E-Card. Dies gilt auch für die 6 übrigen früheren PSD-Beratungsstellen, die nun 
alle „Zentren für seelische Gesundheit“ heißen. Im Jahr 2016 wurde auch der Standort 
Mattersburg in ein Ambulatorium umgewandelt.

Seit 01.01.2019 ist Dr. Johannes Zsifkovits Geschäftsführer der Soziale Dienste Burgen-
land GmbH und somit des PSD Burgenland.

2009 wurde dem PSD auch die Landeskoordination für die Hospiz- und Palliativver-
sorgung übertragen, die vom Land gesondert gefördert wurde. Mit 01.01.2022 ist das 
Hospiz- und Palliativfondsgesetz – HosPalFG, BGBl. I Nr. 29/2022, in Kraft getreten. 
Mit diesem Bundesgesetz wird die Gewährung von Zweckzuschüssen an die Länder 
für den österreichweiten bedarfsgerechten und flächendeckenden Aus- und Aufbau 
sowie die Sicherung des laufenden Betriebs der spezialisierten Hospiz- und Palliativ-
versorgung für Erwachsene sowie für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
unterstützt. Mit 01.01.2023 wurde eine Landeskoordinationsstelle für Hospiz und 
Palliativ im Land angesiedelt, deren Aufgabe es ist, eine flächendeckende und einheit-
liche Versorgung der burgenländischen Bevölkerung nach den dafür vorgesehenen 
Qualitätsstandards und Auf- und Ausbaugraden zu koordinieren. Dies beinhaltet unter 
anderem die Mitkoordinierung und die Förderung der mobilen Hospiz- und Palliativ-
teams für Erwachsene und Kinder, die ehrenamtlichen Hospizteams und den Aufbau 
des stationären Hospizes für Erwachsene in Oberpullendorf.

2013 wurde auch in Oberwart ein Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
Psychotherapie eröffnet.

Personal: Ende 2024 waren im PSD (inkl. Kinder- und Jugendlichenbereich und HPZ 
Rust) 158 (2023 147) Personen im Ausmaß von 119,18 VZÄ (2023 110,46 VZÄ) 
beschäftigt, davon 97,42 VZÄ (2023 92,32 VZÄ) als Fachkräfte und 21,76 VZÄ (2023 
18,14 VZÄ) in der Verwaltung.

Die Förderung des Landes für den PSD (ohne Betreutes Wohnen und ohne Hospiz- und 
Palliativversorgung) betrug

• 2023 3,414.029,40 Euro

• 2024 2,861.144,49 Euro
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Landespsychologischer Dienst:
Im Jahr 2021 waren acht Psychologinnen (7,5 Vollzeitäquivalente), im Jahr 2022 neun 
Psychologinnen (8,25 Vollzeitäquivalente), im Jahr 2023 10 Psychologinnen (9,25 Voll-
zeitäquivalente) und 2024 10 Psychologinnen (9,25 Vollzeitäquivalente) des Amtes der 
Burgenländischen Landesregierung mit Eintragungen in die Listen Klinische Psycho-
logie und Gesundheitspsychologie und teilweise weiteren speziellen Zertifizierungen als 
Notfallpsychologinnen, Kinder-, Jugend- und Familienpsychologinnen und Arbeits- und 
Organisationspsychologinnen landesweit für die BürgerInnen in den Bereichen Kinder- 
und Jugendhilfe, Sozial- und Behindertenhilfe und Sozialeinrichtungen tätig. Mit Ende 
des Berichtszeitraumes arbeiteten drei Klinische Psychologinnen mit Zertifizierung als 
Kinder-, Jugend- und Familienpsychologinnen ausschließlich in der Kinder- und Jugend-
hilfe, fünf Klinische Psychologinnen in der Sozial- und Behindertenhilfe sowie zwei 
Klinische Psychologinnen in Agenden der Sozialeinrichtungen. Eine Klinische Psycho-
login übernahm ergänzend Koordinationstätigkeiten im Landespsychologischen Dienst. 

Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe erfolgen im Auftrag der SozialarbeiterInnen 
auf den zuständigen Bezirkshauptmannschaften Begutachtungen und klinisch-
psychologische Diagnostiken von Kindern, Jugendlichen und deren Familiensystemen 
zu verschiedensten psychologischen Fragestellungen (z. B. Gefährdungsabklärung, 
altersadäquate Entwicklung, Erziehung und Förderung, psychosoziale Problematiken 
und Verhaltensauffälligkeiten im schulischen und/oder häuslichen Setting, Krisen-
situationen, Konflikte im Trennungs- und Scheidungskontext, ambulante frühe 
Erziehungshilfen und Unterbringungen in der vollen Erziehung). Psychologische 
Beratungen und Begleitungen der familiären Systeme wurden durchgeführt und 
Vernetzungen mit beteiligten Systemen und Institutionen (z. B. Kindergärten, Schulen, 
etc.) fanden statt. Ein weiterer Einsatzbereich in der Kinder- und Jugendhilfe bestand 
in der klinisch-psychologischen Begutachtung und Eignungsbeurteilung von Adoptiv-, 
Pflege und Krisenpflegeeltern-WerberInnen, welche im Rahmen eines standardisierten 
Auswahlprozesses erfolgten. Zudem wurden regelmäßige Fallintervisionen für die 
Mitarbeiter*innen der Kinder- und Jugendhilfe angeboten.

Im Bereich der Sozial- und Behindertenhilfe wurden aufgrund der in den jeweils 
zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden gestellten Anträge durch Bürger*innen 
auf Förderung nach dem Burgenländischen Sozialhilfegesetz 2000 bzw. 2024 i. d. g. 
F. (z. B. stationäre und teilstationäre Betreuungen in Sozialeinrichtungen, Sonder-
tagsätze aufgrund von Individualbetreuungen in Sozialeinrichtungen, ambulante 
Therapien, Integrationsbegleitungen, Lohnkostenzuschüsse zum Ausgleich der 
Erwerbsminderung) Sachverständigentätigkeiten durchgeführt und psychologische 
Stellungnahmen als Grundlage für die Bewilligung einer Kostenübernahme im 
jeweiligen Fall erstellt. Es fanden zudem regelmäßige Evaluierungen bereits etablierter 
Maßnahmen und gegebenenfalls Anpassungen dieser statt. Darüber hinaus wurden 
AntragstellerInnen und deren Familien, Angehörige und Bezugspersonen im Bedarfsfall 
psychologisch beraten und unterstützt. Regelmäßige Vernetzungen mit Sozialein-
richtungen, Klient*innen und jeweiligen behördlichen Sachreferent*innen fanden statt, 
um eine optimale Betreuung der KlientInnen zu gewährleisten.
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Im Bereich Sozialeinrichtungen wurde der Landespsychologische Dienst bei Betriebs-
bewilligungen, Inbetriebnahmen und Kontrollen der Sozialeinrichtungen nach dem 
burgenländischen Sozialeinrichtungsgesetz 2023 i. d. g. F. im Burgenland involviert, 
hat entsprechende psychologische Stellungnahmen abgegeben sowie psychologische 
Auflagen erteilt. Sowohl im Zuge der Kontrollen, als auch laufend, wurden im Rahmen 
der Qualitätssicherung unter anderem die Qualifikationen der Mitarbeiter*innen, die 
Gruppengrößen und -zusammenstellungen sowie der Personalschlüssel überprüft und 
entsprechende psychologische Stellungnahmen dazu verfasst. Darüber hinaus wurde 
der Landespsychologische Dienst bei Vorfällen in Sozialeinrichtungen unterstützend 
beigezogen und fungierte als Ansprechpartner für alle Sozialeinrichtungen des 
Burgenlandes und die zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden in psychologischen 
Fragestellungen. Im Bedarfsfall wurden Beratungen und Kriseninterventionen in 
arbeits- und organisationspsychologischen sowie notfallpsychologischen Belangen im 
Bereich Personal durchgeführt.

Zusätzliche Tätigkeitsbereiche des Landespsychologischen Dienstes waren unter 
anderem: Beratung und Betreuung von Landesbediensteten, Mitwirkung bei Projekten 
und bei der Ausarbeitung von Verordnungen, Richtlinien, Standards und Erlässen in 
den Bereichen Kinder- und Jugendhilfe bzw. Sozial- und Behindertenhilfe, fallweise 
Sachverständigentätigkeiten in anderen Bereichen (Altenwohn- und Pflegeheime, 
Krankenanstalten, etc.), Vertretungen des Landes Burgenland bei Expertenfach-
tagungen im Bereich Psychologie der Bundesländer.

Bgld. Gesundheits-, PatientInnen-, und Behindertenanwaltschaft (GPBA):
Die gesetzliche Grundlage für die „Bgld. Gesundheits-, Patientinnen-, Patienten- und 
Behindertenanwaltschaft“ findet sich im LGBl. Nr. 51/2000 i.d.F. LGBl. Nr. 39/2014. Zur 
Wahrung der Rechte und Interessen von PatientInnen, BewohnerInnen von Heimen 
und behinderten Menschen (= neue Agenden seit 2009) wurde beim Amt der Bgld. 
Landesregierung eine Bgld. GPBA eingerichtet, der u.a. folgende Aufgaben zukommen:

• Entgegennahme und Beantwortung von Beschwerden über behauptete Mängel 
   hinsichtlich 

- der Unterbringung, Versorgung und Betreuung in Altenwohn- und Pflegeheimen 
   und Behinderteneinrichtungen im Burgenland; 
- der Tätigkeit des Hauskrankenpflegepersonals;

• Entgegennahme und Prüfung von Anregungen und Verbesserungsvorschlägen;

• Beratung, Information und Hilfestellung;

• Empfehlungen an die zuständigen Personen, Organe oder Einrichtungen.

Was den Sozialbereich anbelangt, gab es im Jahr 2024 zwei Beschwerden über Pflege-
heime (2023: 1). Im Bereich der Hauskrankenpflege wurden in den Jahren 2024 und 
2023 keine Beschwerden verzeichnet. Des Weiteren gab es 51 konkrete Anfragen von 
Personen mit Behinderungen (2023: 50 Anfragen). 580 zusätzliche Anfragen wurden 
an die Servicestelle für Menschen mit Behinderungen im Jahr 2024 gestellt (2023: 482 
Anfragen).



156

21. 
ENTWICKLUNG 
DER FINANZEN
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21. ENTWICKLUNG DER FINANZEN

In der Haushaltsrechnung des Landes werden Ausgaben und Einnahmen getrennt 
voneinander dargestellt, jeweils untergliedert in Gruppen, Abschnitte, Unterabschnitte, 
Teilabschnitte, Ansätze mit Posten und Untergliederungen. Die sich aus gesetzlichen 
Verpflichtungen ergebenden Beiträge der Gemeinden zu den einzelnen Bereichen des 
Sozialwesens (Sozialhilfe, Behindertenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe) scheinen dabei 
als Einnahmenansätze auf. Außerdem werden in jeder Zeile die verschiedenen buch-
halterisch relevanten Phasen des Zahlungsverkehrs in mehreren Spalten nebeneinander 
genau abgebildet: anfänglicher Zahlungsrückstand, Summe des vorgeschriebenen 
Betrags-SOLL, Gesamt-SOLL, Summe des abgestatteten Betrags-IST, tatsächlicher 
Zahlungsrückstand, ...

Da diese Darstellungsform eine einfache Beurteilung der tatsächlichen finanziellen 
Belastung der öffentlichen Hand durch das Sozialwesen nur schwer ermöglicht, werden 
im Folgenden die wesentlichen Inhalte der Haushaltsrechnung zusammengeführt, 
Ausgaben den sachlich entsprechenden Einnahmen gegenübergestellt und auch die 
jeweiligen Beiträge der Gemeinden hervorgehoben. Dadurch werden die relevanten 
Netto-Ausgaben von Land und Gemeinden in allen Teilbereichen des Sozialwesens klar 
ersichtlich.

Der Aufteilungsschlüssel der Nettoausgaben zwischen Land und Gemeinden für die 
Bereiche Sozialhilfe, Behindertenhilfe, Pflegegeld und Kinder- und Jugendhilfe wurde 
ab 1998 in drei Jahresetappen geändert: ab dem Jahr 2000 beträgt der Gemeindeanteil 
in allen Bereichen einheitlich 50 %. Die Ausgaben des Sozialwesens betreffen in erster 
Linie Pflichtausgaben, die auf Grund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen 
entstehen und deren Umfang seitens der Landesverwaltung nur in geringem Ausmaß 
beeinflusst werden kann. Daneben spielen die sogenannten „Ermessensausgaben“ 
(z.B. Subventionen) im Verhältnis zum gesamten Sozialbudget eine betragsmäßig sehr 
geringe Rolle.

Das sprunghafte Ansteigen von Ausgaben in Teilbereichen von einem Jahr auf das andere 
oder aber plötzliche geringfügige Ausgabenrückgänge müssen nicht im Zusammen-
hang mit den tatsächlich erbrachten Leistungen stehen. Bei der Interpretation sind 
immer auch die strenge Bindung der Mittelverwendung an den Voranschlag sowie die 
Eigenart des kameralistischen Buchhaltungssystems, ins Kalkül zu ziehen. Demzufolge 
können die Zahlen des Landesrechnungsabschlusses mangels einer Jahresabgrenzung 
oft nicht die tatsächlichen Jahresergebnisse abbilden, wie dies im Wirtschaftsleben 
sonst üblich ist, denn Leistungs- und Verrechnungsjahr sind nicht identisch:

•	 Einerseits werden ab Mitte Jänner vorgelegte Rechnungen über vorjährige 
Leistungen bereits im laufenden Jahr verbucht, andererseits kann sich – bei 
ausgeschöpftem Voranschlagsrahmen – die Begleichung vorliegender Rechnungen 
über die Jahreswende hinaus verzögern.
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•	 Durch die Rücklagenzuführung bzw. -entnahme kann sich nicht bloß ein verzerrtes 
Bild der Absolutbeträge von leistungsbezogenen Ausgaben und Einnahmen 
ergeben, sondern bei einem starken Ungleichgewicht zwischen Dotierung und 
Entnahme kann auch die Darstellung der echten Nettoausgaben wesentlich beein-
trächtigt werden.

•	 Eine weitere Verzerrung der Nettoausgaben rührt daher, dass dem Land zustehende 
Beitragszahlungen (z.B. vom Bund, von den Krankenkassen, vom Bgld. Gesund-
heitsfonds BURGEF, …) manchmal erst in den Folgejahren vereinnahmt werden 
können.

Die Ausgaben enthalten teilweise auch Umsatzsteuer, die gemäß Beihilfengesetz 1996 
dem Landeshaushalt einnahmenseitig wieder zugeführt wird.

Gliederung des Sozialbudgets
Die Gruppe 4 des Landeshaushaltes umfasst „Soziale Wohlfahrt und Wohnbau-
förderung“, davon betreffen die Abschnitte 41 bis 46 (= Aufgabenbereich 22 des 
Voranschlages) die „Soziale Wohlfahrt“.

Die wesentlichsten Untergliederungen (UGL) davon sind:
41	 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt
411	 Maßnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe
413	 Maßnahmen der Behindertenhilfe
42 	 Freie Wohlfahrt
426	 Flüchtlingshilfe (Grundversorgung für Fremde, aber auch  
            Seniorenförderung und Subventionen für versch. Institutionen) 
43 	 Jugendwohlfahrt
435	 Erziehungsheime (Unterbringung in stationären Einrichtungen, Pflegekinder, 		

	 Unterstützung der Erziehung)
44       Behebung von Notständen
          	 dzt. nur eine geringe Subvention für den Fonds für HIV-infizierte Bluter
45       Sozialpolitische Maßnahmen
 		  insbes. Arbeitnehmerförderung
46       Familienpolitische Maßnahmen	      
469	 insbes. Kinderbetreuungsförderung, Familienförderung 
		  und Frauenangelegenheiten

Dies führt im Sozialbereich immer wieder zu erheblichen Schwankungen der 
Jahresergebnisse, welche mit der tatsächlichen Leistungsentwicklung in keinem 
Zusammenhang stehen und damit eine Analyse der Sozialausgaben wesentlich 
erschweren.
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Eine Gegenüberstellung der Ausgaben und Einnahmen dieser Abschnitte für die Jahre 
2020 bis 2024 findet sich in den Tabellen 20.1 und 20.2. Seit den Jahren 2011/2012 ist 
erstmals der Fall eingetreten, dass der Landes-Rechnungsabschluss (LRA) im Abschnitt 
„Allgemeine öffentliche Wohlfahrt“ nicht die tatsächlichen finanziellen Verhältnisse 
abbildet. Einerseits fiel ab 2012 die Darstellung der Ausgaben für das Pflegegeld weg, 
welches zwar in die Kompetenz des Bundes überging, aber Land und Gemeinden 
haben dafür weiterhin einen erheblichen Fixbetrag von 12,752.000 Euro pro Jahr 
zu leisten, der allerdings von den Ertragsanteilen vorweg abgezogen wird; Anderer-
seits erhalten Land und Gemeinden seit 2011 jährliche Zweckzuschüsse aus dem 
Pflegefonds, welche jedoch nicht im Sozialbudget aufscheinen, sondern unter „Finanz-
wirtschaft“ verbucht werden. Im Sinne einer Deckung mit dem Rechnungsabschluss 
wurden diese Belastungen der Haushalte von Land und Gemeinden sowie die zusätz-
lichen Einnahmen für den Pflegebereich bei den folgenden Zusammenstellungen der 
finanziellen Auswirkungen des Sozialwesens nicht berücksichtigt.

Die Ausgaben und Einnahmen in den einzelnen Gruppen zeigten demnach laut 
Rechnungsabschlüssen in den Jahren 2020 bis 2024 folgende Entwicklung:

Abbildung 21.1

Abbildung 21.2

 

Seite | 146 
 

46       Familienpolitische Maßnahmen       
469 insbes. Kinderbetreuungsförderung, Familienförderung und Frauenan-

gelegenheiten 

Eine Gegenüberstellung der Ausgaben und Einnahmen dieser Abschnitte für die Jahre 2020 
bis 2024 findet sich in den Tabellen 20.1 und 20.2. Seit den Jahren 2011/2012 ist erstmals der 
Fall eingetreten, dass der Landes-Rechnungsabschluss (LRA) im Abschnitt „Allgemeine 
öffentliche Wohlfahrt“ nicht die tatsächlichen finanziellen Verhältnisse abbildet. Einerseits fiel 
ab 2012 die Darstellung der Ausgaben für das Pflegegeld weg, welches zwar in die Kompetenz 
des Bundes überging, aber Land und Gemeinden haben dafür weiterhin einen erheblichen 
Fixbetrag von 12,752.000 Euro pro Jahr zu leisten, der allerdings von den Ertragsanteilen 
vorweg abgezogen wird; Andererseits erhalten Land und Gemeinden seit 2011 jährliche 
Zweckzuschüsse aus dem Pflegefonds, welche jedoch nicht im Sozialbudget aufscheinen, 
sondern unter „Finanzwirtschaft“ verbucht werden. Im Sinne einer Deckung mit dem 
Rechnungsabschluss wurden diese Belastungen der Haushalte von Land und Gemeinden 
sowie die zusätzlichen Einnahmen für den Pflegebereich bei den folgenden 
Zusammenstellungen der finanziellen Auswirkungen des Sozialwesens nicht berücksichtigt. 

 

Die Ausgaben und Einnahmen in den einzelnen Gruppen zeigten demnach laut 
Rechnungsabschlüssen in den Jahren 2020 bis 2024 folgende Entwicklung: 

 

 
Abbildung 21.1 

 

 
Abbildung 21.2 

 

Die mit Abstand größten Ausgaben bei den Aufwendungen verursachte dabei die UGL 41 
„Allgemeine öffentliche Wohlfahrt“ (411 Allgemeine Sozialhilfe und 413 Behindertenhilfe).  

 

Zu den Maßnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe zählen die „Leistungen für die Unterbringung 
in Heimen und Anstalten“, wie z.B. Pflegeheimen, Sozial- und Frauenhaus, etc., die 

Abs.
2020 2021 2022 2023 2024

4 1 Allgemeine Öffentliche Wohlfahrt  4.1 201.988.323,30€  207.147.496,93€   226.316.999,05€   254.260.303,46€  281.817.595,13€  
4 2 Freie Wohlfahrt 4.2 9.929.120,89€      9.522.176,12€       20.579.965,05€     26.762.482,19€    23.356.907,68€    
4 3 Jugendwohlfahrt 4.3 25.025.282,89€    26.120.101,21€     27.738.507,99€     33.508.670,88€    32.597.644,35€    
4 4 Behebung von Notständen 4.4 -€                      -€                       -€                       -€                      -€                      
4 5 Sozialpolitische Maßnahmen 4.5 2.620.139,19€      2.908.941,80€       8.547.010,49€       29.817.339,45€    18.764.424,16€    
4 6 Familienpolitische Maßnahmen 4.6 1.003.394,47€      1.403.698,71€       1.210.481,86€       1.186.447,00€      1.398.363,10€      
4 Summe 240.566.260,74€  247.102.414,77€   284.392.964,44€   345.535.242,98€  357.934.934,42€  

Familienpolitische Maßnahmen - Ausgaben

Abs.
2020 2021 2022 2023 2024

4 1 Allgemeine Öffentliche Wohlfahrt 4.1 153.789.588,08€  132.356.768,00€   148.163.452,66€   163.837.966,75€  172.040.761,58€  
4 2 Freie Wohlfahrt 4.2 4.766.083,89€      6.136.592,72€       9.465.479,30€       19.017.643,63€    10.644.674,49€    
4 3 Jugendwohlfahrt 4.3 17.625.145,79€    14.221.347,90€     14.649.996,90€     19.821.798,52€    21.401.291,20€    
4 5 Sozialpolitische Maßnahmen 4.4 200.253,07€         148.381,25€          -€                       23.416.550,00€    331.347,40€         
4 6 Familienpolitische Maßnahmen  4.5 18.604,56€           53.993,88€            22.725,97€            129.543,20€         49.623,21€           
4 Summe 176.399.675,39€  152.917.083,75€   172.301.654,83€   226.223.502,10€  204.467.697,88€  

Familienpolitische Maßnahmen - Einnahmen

 

Seite | 146 
 

46       Familienpolitische Maßnahmen       
469 insbes. Kinderbetreuungsförderung, Familienförderung und Frauenan-

gelegenheiten 
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des Bundes überging, aber Land und Gemeinden haben dafür weiterhin einen erheblichen 
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sowie die zusätzlichen Einnahmen für den Pflegebereich bei den folgenden 
Zusammenstellungen der finanziellen Auswirkungen des Sozialwesens nicht berücksichtigt. 

 

Die Ausgaben und Einnahmen in den einzelnen Gruppen zeigten demnach laut 
Rechnungsabschlüssen in den Jahren 2020 bis 2024 folgende Entwicklung: 

 

 
Abbildung 21.1 

 

 
Abbildung 21.2 

 

Die mit Abstand größten Ausgaben bei den Aufwendungen verursachte dabei die UGL 41 
„Allgemeine öffentliche Wohlfahrt“ (411 Allgemeine Sozialhilfe und 413 Behindertenhilfe).  

 

Zu den Maßnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe zählen die „Leistungen für die Unterbringung 
in Heimen und Anstalten“, wie z.B. Pflegeheimen, Sozial- und Frauenhaus, etc., die 

Abs.
2020 2021 2022 2023 2024

4 1 Allgemeine Öffentliche Wohlfahrt  4.1 201.988.323,30€  207.147.496,93€   226.316.999,05€   254.260.303,46€  281.817.595,13€  
4 2 Freie Wohlfahrt 4.2 9.929.120,89€      9.522.176,12€       20.579.965,05€     26.762.482,19€    23.356.907,68€    
4 3 Jugendwohlfahrt 4.3 25.025.282,89€    26.120.101,21€     27.738.507,99€     33.508.670,88€    32.597.644,35€    
4 4 Behebung von Notständen 4.4 -€                      -€                       -€                       -€                      -€                      
4 5 Sozialpolitische Maßnahmen 4.5 2.620.139,19€      2.908.941,80€       8.547.010,49€       29.817.339,45€    18.764.424,16€    
4 6 Familienpolitische Maßnahmen 4.6 1.003.394,47€      1.403.698,71€       1.210.481,86€       1.186.447,00€      1.398.363,10€      
4 Summe 240.566.260,74€  247.102.414,77€   284.392.964,44€   345.535.242,98€  357.934.934,42€  

Familienpolitische Maßnahmen - Ausgaben

Abs.
2020 2021 2022 2023 2024

4 1 Allgemeine Öffentliche Wohlfahrt 4.1 153.789.588,08€  132.356.768,00€   148.163.452,66€   163.837.966,75€  172.040.761,58€  
4 2 Freie Wohlfahrt 4.2 4.766.083,89€      6.136.592,72€       9.465.479,30€       19.017.643,63€    10.644.674,49€    
4 3 Jugendwohlfahrt 4.3 17.625.145,79€    14.221.347,90€     14.649.996,90€     19.821.798,52€    21.401.291,20€    
4 5 Sozialpolitische Maßnahmen 4.4 200.253,07€         148.381,25€          -€                       23.416.550,00€    331.347,40€         
4 6 Familienpolitische Maßnahmen  4.5 18.604,56€           53.993,88€            22.725,97€            129.543,20€         49.623,21€           
4 Summe 176.399.675,39€  152.917.083,75€   172.301.654,83€   226.223.502,10€  204.467.697,88€  

Familienpolitische Maßnahmen - Einnahmen

Die mit Abstand größten Ausgaben bei den Aufwendungen verursachte dabei die 
UGL 41 „Allgemeine öffentliche Wohlfahrt“ (411 Allgemeine Sozialhilfe und 413 
Behindertenhilfe). 

Zu den Maßnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe zählen die „Leistungen für die Unter-
bringung in Heimen und Anstalten“, wie z.B. Pflegeheimen, Sozial- und Frauenhaus, 
etc., die „Bedarfsorientierte Mindestsicherung“ und die „Hauskrankenpflege“ (Mobile 
Pflege- und Betreuungsdienste, Seniorentagesbetreuung, Betreutes Wohnen und die 
Förderung der 24-Stunden Betreuung).
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Abbildung: 21.3

Die Behindertenhilfe umfasst neben den Eingliederungsmaßnahmen insbesondere 
auch die Beschäftigungstherapie und die stationäre Unterbringung von beeinträchtigten 
Mitmenschen sowie die Unterstützung des Lebensunterhalts und persönliche Hilfe.

Die nachfolgenden Abbildungen 20.4. bis 20.7. zeigen den Jahresverlauf der Ausgaben 
in einzelnen Bereichen. Durch die fehlende Jahresabgrenzung kann es zu Verzerrungen 
kommen.

Abbildung: 21.4

Neben der Unterbringung in Heimen stellt die sogen. „Hauskrankenpflege“ (Abbildung 
20.5) einen weiteren wesentlichen Faktor in diesem Bereich dar. Darunter fallen die 
Ausgaben für die mobilen Pflege- und Betreuungsdienste, die Seniorenbetreuung und 
das Betreute Wohnen.
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Abbildung 21.5

Die ebenfalls zur Allgemeinen öffentlichen Wohlfahrt zählende „Bedarfsorientierte 
Mindestsicherung“ (Abb. 20.6) war ein weiterer wesentlicher Ausgabenposten. In den 
Covid-19 Jahren stiegen die Ausgaben im BMS-Bereich jedoch wiederum an und waren 
in den folge Jahren konstant. Eine Veränderung passierte mit dem Inkrafttreten des 
Burgenländischen Sozialunterstützungsgesetzes – Bgld. SUG, LGBI. 7/2024 welches 
das Burgenländische Mindestsicherungsgesetz – Bgld. MSG ablöste.

Abbildung 21.6

In den vergangenen beiden Jahren ist der Anteil älterer Menschen im Burgenland weiter 
angestiegen, was den anhaltenden demografischen Alterungsstand widerspiegelt. 
Dementsprechend haben sich auch die Ausgaben für die Hauskrankenpflege seitdem 
signifikant erhöht. Dies widerspiegelt sich in der nachfolgenden Grafik.
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Die Entwicklung der Ausgaben in der Behindertenhilfe verhielt sich 2020 und 2021 
moderat, im Jahr 2023 gab es einen deutlicheren Anstieg und setzte sich 2024 fort.

Abbildung 21.7

Die Ausgaben für die Behindertenhilfe verteilten sich dabei im Jahr 2024 auf folgende 
Bereiche:

Abbildung 21.8

Für die Kostenentwicklung in der UGL 43 Jugendwohlfahrt (Kinder- und Jugendhilfe) 
sind insbesondere die Ausgaben für die Unterbringung in stationären Einrichtungen 
wesentlich. Die Ausgaben im in diesem Bereich sind seit 2020 über 75% und steigerten 
sich bis 2024 auf 84% der Gesamtkosten. Die Entwicklung und Aufteilung der Kosten 
seit 2019 sind in dem nachfolgenden Diagramm zu entnehmen.
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Abbildung 21.9

Die Bedeutung der div. Einnahmen durch Ersätze und Kostenbeiträge soll am Bereich 
Pflege beispielhaft dargestellt werden:

Im Zeitraum von 2020 bis 2024 ist der Anteil der Ausgaben, der durch Einnahmen 
gedeckt werden konnte, insgesamt moderat zurück gegangen. Ein Teil der Einnahmen 
ergibt sich aus Kostenbeiträgen und Kostenersätzen. Dies ergibt sich folgender-
maßen: Wenn jemand die Kosten der Unterbringung nicht zur Gänze aus Eigenmitteln 
(inkl. Pflegegeld) finanzieren kann und daher um Sozialhilfe Unterstützung ansucht, 
dann werden von den Bezirksverwaltungsbehörden zunächst die Gesamtkosten 
übernommen und dann von den pflegebedürftigen Personen in Form von Kostenbei-
trägen und Kostenersätzen eingehoben. In vergangenem Jahr deckten rund 43% dieser 
Einnahmen die Ausgaben.
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Verwaltungsgrenzen Burgenland

Quelle: GIS Burgenland, Daniel Pusch 

Abbildung A 1
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Bevölkerung nach Bezirk und Alter am 01.01.2025 

 
Quelle: POPREG Statistik Austria, Berechnungen der Landesstatistik 

Tabelle A 1       

Bevölkerung nach Bezirk und Alter am 01.01.2025

Quelle: POPREG Statistik Austria, Berechnungen der Landesstatistik 

Tabelle A 1
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Quelle: POPREG Statistik Austria

Tabelle A 2

Wohnbevölkerung ab 60 Jahren am 01.01.2019 – 01.01.2025
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Wohnbevölkerung ab 60 Jahren am 01.01.2019 – 01.01.2025 

Alter 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

60 - 64 22.495 22.628 23.351 23.977 24.787 25.336 25.552 

65 - 79 18.890 18.926 19.365 20.093 20.909 21.727 22.547 

70 - 74 14.950 14.903 16.524 17.514 17.811 17.794 18.079 

75 - 79 12.710 12.631 11.134 10.475 11.463 12.571 13.496 

80 - 84 10.072 10.146 10.936 11.344 11.173 11.059 10.288 

        

85 und 
älter 

8.826 8.879 8.932 8.982 8.952 9.082 9.883 

80 und 
älter 

18.898 19.025 19.868 20.326 20.125 20.141 20.171 

75 und 
älter 

31.608 31.656 31.002 30.801 31.588 32.712 33.667 

70 und 
älter 

46.558 46.559 47.526 48.315 49.399 50.506 51.746 

65 und 
älter 

65.448 65.485 66.891 68.408 70.308 72.233 74.293 

60 und 
älter 

87.943 88.113 90.242 92.385 95.095 97.569 97.872 

Quelle: POPREG Statistik Austria  

Tabelle A 2 

  

Quelle: POPREG und ab 2026 Bevölkerungsprognose der Statistik Austria

Abbildung A 2

Bevölkerung im Alter von 80 und mehr Jahren am 1.1.2016-1.1.2028
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Quelle: Statistik Austria

Tabelle A 3
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Wohnbevölkerung ab 60 Jahren am 01.01.2025 im Bundesländervergleich 

 
            Quelle: Statistik Austria  

Tabelle A 3 

 

Wohnbevölkerung ab 60 Jahren am 01.01.2025 im Bundesländervergleich

Entwicklung der bgld. Bevölkerung mit 75 bzw. 80 und mehr Jahren von 2009 - 2030

Abbildung A 3
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Abbildung A 4

Bevölkerung am 1.1.2025

Tabelle A 4

Vorausberechnete Bevölkerungsstruktur für das Burgenland 2026 – 2100
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Tabelle A 4  
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Verzeichnis der Einrichtungen und Dienste
(nach Bezirken geordnet)

Zeichenerklärung:
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    Zeichenerklärung: 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  Bezirk   Fachbereich Einrichtungstyp 

     B      
Burgenland-

Zentrale   

 AWH = Altenwohn-u. 

Pflegeheim 
WHT = Wohnen + 

Tagesstruktur 

ND 
Neusiedl am 

See 

 ATZ = Tagesbetreuung 

Senioren 
WOH = nur Wohnen 

EU 
Eisenstadt-

Umgebung 
 APD = Hauskrankenpflege TGS = nur Tagesstruktur 

     E       
Eisenstadt-

Stadt 
 BEH = Behinderteneinrichtung 

LZP = Langzeitpflege 

  

MA Mattersburg 
 PSY = Einrichtung für 

Psych.Kranke/Behinderte 
   

OP Oberpullendorf 
 KJH = Kinder-u. Jugendhilfe- 

            Einrichtung 
   

OW Oberwart 
 SOZ = sonstige soziale 

Dienste 
   

GS Güssing   DIV = Diverses    

JE Jennersdorf      
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Bezirk 
Fach-
berei

ch 

Einricht.
-typ 

Name der Einrichtung PLZ Ort Straße 

B APD 
Kinder-

pflege 
Mobile Kinderkrankenpflege, MOKI Bgld 7100 Neusiedl am See Rochusstraße 5/ Top 3 

B APD   Bgld. Hilfswerk 7000 Eisenstadt Robert-Graf-Platz 1 

B APD   Caritas der Diözese Eisenstadt 7000 Eisenstadt St. Rochusstr. 15 

B APD   Österr. Rotes Kreuz, LV Burgenland 7000 Eisenstadt Henri Dunantstr. 4 

B APD   Volkshilfe Burgenland 7000 Eisenstadt Permayerstr. 2 

B APD   
Landeskoordination Hospiz- u. 

Palliativversorgung 
7000 Eisenstadt Franz Liszt-Gasse 1 

B DIV   Rettet das Kind - Landesgeschäftsstelle 7000 Eisenstadt Neusiedlerstr. 60 

B DIV   
Sozialministeriumservice Landesstelle 

Burgenland  
7000 Eisenstadt Neusiedlerstr. 46 

B DIV   
Arbeitsmarktservice Burgenland 

Landesgeschäftsstelle 
7000 Eisenstadt J. Permayerstr. 10 

B DIV   Gewaltschutzzentrum Burgenland 7400 Oberwart Steinamangererstraße 4/ 1.Stock 

B DIV   
Bgld. Gesundheits-, Patientinnen-, 

Patienten- und Behindertenanwaltschaft 
7000 Eisenstadt Marktstr. 3, Technologiezentrum 

B KJH   Projekt Tagesmütter Burgenland 7000 Eisenstadt Hartlsteig 2 

B KJH   Kinder- u. Jugendanwaltschaft Bgld. 7000 Eisenstadt Europaplatz 1 



172

 

Seite | 163 
 

B PSY   pro mente Burgenland 7000 Eisenstadt Neusiedlerstraße 39/ Top 7 

B PSY   Psychosozialer Dienst Burgenland 7000 Eisenstadt Franz Liszt-Gasse 1 

B SOZ   
Verein für Sachwalterschaft und 

Patientenanwaltschaft 
7000 Eisenstadt Josef Reichlgasse 16 

Bezirk 
Fach-
berei

ch 

Einricht.
-typ 

Name der Einrichtung PLZ Ort Straße 

B SOZ  Schuldenberatung Burgenland 7000 Eisenstadt Hartlsteig 2 

E AWH LZP  
Altenwohn- u. Pflegezentrum Haus St. 

Martin 
7000 Eisenstadt Gregor-Joseph Werners-Straße 3 

E 
AWH 

ATZ 
 LZP Seniorenpension Eisenstadt 7000 Eisenstadt Ing. Alois Schwarz-Platz 3 

E  DIV Integrative Ausbildung für Mädchen 7000 Eisenstadt Haydngasse 31 

E  DIV 
Österr. Zivilinvalidenverband, LV 

Burgenland (ÖZIV) 
7000 Eisenstadt Marktstr. 3, Technologiezentrum 

E  DIV ÖZIV Support Burgenland  7000 Eisenstadt Marktstr. 3, Technologiezentrum 

E BEH TGS Förderwerkstätte Eisenstadt 7000 Eisenstadt Neusiedler Straße 60 

E BEH WOH 
Betreute Wohngemeinschaft für 

Erwachsene mit Behinderung  
7000 Eisenstadt 

Johann-Sebastian-Bach-Gasse 

3/1/9-13 

E SOZ   Frauenhaus Eisenstadt 7000 Eisenstadt Tel.: 02682/61280 

E KJH   Kinderschutzzentrum 7000 Eisenstadt Unterbergstraße 20 
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E KJH  SOS-Kinderdorf uUMF-WG 7000 Eisenstadt Gölbeszeile 10-12 

EU KJH  Krisenzentrum „Haus Ulrike“ Mörbisch 7072 Mörbisch am See Pfarrhofsteg 2 

E KJH  Caritas Mutter-Kind-Haus Eisenstadt 7000 Eisenstadt 
Kasernenstraße 7b/9  

Hotterweg 12/4 

E, EU PSY   
Psychosozialer Dienst  

Behandlungszentrum Eisenstadt 
7000 Eisenstadt Franz Liszt-Gasse 1 

EU AWH LZP SeneCura Sozialzentrum Rust 7071 Rust Turnerweg 8 

EU AWH  LZP Altenwohn- und Pflegeheim Klikovits 7011 Zagersdorf Waldgasse 1 

EU AWH  LZP Pflegekompetenzzentrum Neufeld 2491 Neufeld Hauptstraße 7 / 2. Stock  

EU AWH  LZP Wohnen und Pflegen daHeim Steinbrunn 7035 Steinbrunn Bachzeile 4 

EU 
AWH 

ATZ 
LZP Seniorenpension Purbach 7083 Purbach Schulgasse 19 

Bezirk 
Fach-
berei

ch 

Einricht.
-typ 

Name der Einrichtung PLZ Ort Straße 

EU AWH LZP  Altenwohn- und Pflegeheim Haus Laminger 7062 St. Margarethen Mühlweg 13 

EU 
AWH 

ATZ 
LZP Pflegekompetenzzentrum Siegendorf 7011 Siegendorf Badgasse 3 

EU BEH WHT 
Tages- und Wohnheim für 

schwerstbehinderte Menschen  
7062 St. Margarethen Eisenstädterstraße 17/5 

EU BEH WHT Behindertenheim Haus Vitus  2485 Wimpassing/Leitha Klostergasse 2 
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EU KJH  
Sozialpädagogische Wohngemeinschaft 

Rosenhof 
7091 Breitenbrunn Spitalgasse 1 

EU KJH   Heilpädagogisches Zentrum Rust 7071 Rust Baumgartengasse 15a 

EU KJH  

Sozialtherapeutische Wohngemeinschaft 

des Vereins sozialtherapeutische WG 

„Haus am See“ Neufeld 

2491 Neufeld/L. Alois Blumauergasse 5 

GS ATZ  
Betreuung und Pflege Burgenland GmbH – 

Pflegestützpunkt Stinatz 
7552 Stinatz Hauptstraße 89 

GS AWH  LZP 
Wohn- und Pflegeheim ÖJAB-Haus St. 

Franziskus 
7540 Güssing Pater Anton Bruck-Weg 1  

GS 
AWH 

ATZ 
 LZP Seniorenpension Güttenbach   7535 Güttenbach Am Park 1 

GS 
AWH 

ATZ 
 LZP Seniorenpension Limbach  7535 Limbach Hilfswerkstraße 1 

GS AWH LZP SeneCura Sozialzentrum Stegersbach 7551 Stegersbach Teichgasse 13 

GS 

AWH 

ATZ 

APD 

 LZP Pflegekompetenzzentrum Strem  7522 Strem Kapellenstraße 24 

GS 
AWH 

ATZ 
LZP Pflegekompetenzzentrum Olbendorf 7534 Olbendorf Dorf 731 
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Bezirk 
Fach-
berei

ch 

Einricht.
-typ 

Name der Einrichtung PLZ Ort Straße 

GS BEH   
Haus Maria, Tagesstruktur für Menschen 

mit Behinderung 
7540 

Dt.Tschantschendor

f 
Nr.157 

GS BEH TGS Förderwerkstätte Stegersbach 7551 Stegersbach Feldgasse 1 

GS KJH  
Sozialpädagogische Wohngemeinschaft 

Lebensraum Heidlmair Eberau 
7512 Eberau Am Anger 6 

GS KJH   
Sozialpädagogische Wohngemeinschaft 

Pro Juventute Stegersbach 
7551 Stegersbach Pro Juventutegasse 4 

GS KJH   
Sozialpädagogische Wohngemeinschaft 

MUG e.V. Kroatisch Tschantschendorf 
7540 Tobaj Kroatisch Tschantschendorf 34 

GS PSY   
Psychosozialer Dienst Behandlungszentrum 

Güssing 
7540 Güssing Dammstraße 4 

JE ATZ   SeniorInnentageszentrum Jennersdorf 8380 Jennersdorf Technologiepark 5 

JE AWH LZP  Seniorenhaus Wagner  7571 Rudersdorf Neckamgasse 6 

JE AWH LZP Pflegeheim Mutter Teresa Haus Neuhaus 8385 
Neuhaus am 

Klausenbach 
Pfaffengraben 9 

JE AWH LZP  
Pflegeheim Mutter Teresa Haus 

Jennersdorf 
8380 Jennersdorf Eisenstädter Straße 3 

JE BEH TGS Förderwerkstätte Jennersdorf 8380 Jennersdorf Weidengasse 2 
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JE BEH TGS 
Beschäftigungstherapiewerkstätte 

Windisch-Minihof - Verein "Vamos" 
8384 Windisch-Minihof Nr. 126, 88  

JE BEH WHT 

"Elisabeth-Heim" Jennersdorf - Wohnheim 

und Tagesheimstätte für 

Schwerstbehinderte Menschen 

8380 Jennersdorf Angerstraße 6 

JE BEH WOH 
Betreute Wohngemeinschaft für Menschen 

mit Behinderung 
8380 Jennersdorf Hans-Ponstingl-Gasse 10/1 

       

Bezirk 
Fach-
berei

ch 

Einricht.
-typ 

Name der Einrichtung PLZ Ort Straße 

JE KJH   
Sozialpädagogische WG Lebensraum 

Heidlmair Weichselbaum 
8382 Weichselbaum Nr. 139 

JE PSY   
Psychosozialer Dienst  

Behandlungszentrum Jennersdorf 
8380 Jennersdorf Hans Ponstingl-Gasse 11 

MA APD   Hauskrankenpflege Pöttsching 7033 Pöttsching Gemeindeamt 

MA ATZ   
Betreuung und Pflege Burgenland GmbH – 

Pflegestützpunkt Schattendorf  
7022 Schattendorf Agendorferstraße 1 

MA APD  Seni Care Pflegedienst GmbH 7024 Hirm  Hauptstraße 17 
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MA 
AWH 

ATZ 
LZP Villa Martini Sozialzentrum 7210 Mattersburg Michael Koch Straße 43 

MA 
AWH 

ATZ 
 LZP Pflegewohnhaus „St. Nikolaus“ Neudörfl 7201 Neudörfl Hauptstraße 150 

MA 
AWH 

ATZ 
LZP  Pflegekompetenzzentrum Draßburg 7021 Draßburg Waldgasse 1 

MA BEH TGS Förderwerkstätte Mattersburg/Walbersdorf 7210 
Mattersburg/ 

Walbersdorf 
Hauptstraße 75 

MA BEH 
WHT 

PSY 

Betreute Wohngemeinschaft für Erwachsene 

mit Behinderung  
7201 Neudörfl Augasse 2 

MA BEH 
PSY- 

WHT 

Wohnheim und Tageszentrum für psychisch 

Kranke Mattersburg 
7210 Mattersburg Mörzgasse 2 

MA KJH  
Sozialtherapeutische Wohngemeinschaft 

„Phönixhof“ 
7212 Forchtenstein Rupert Sauerzapf-Straße 22 

MA KJH   
Sozialpädagogische Wohngemeinschaft  

"Kinderhaus Neudörfl" 
7201 Neudörfl W.A. Mozartgasse 11 

MA KJH  Kinderschutzzentrum - Außenstelle 7210 Mattersburg Wiener Straße 15 

MA KJH  Caritas Haus Sarah (UMF) 7201  Neudörfl Hauptstraße 154 

       

Bezirk 
Fach-
berei

ch 

Einrich
t.-typ 

Name der Einrichtung PLZ Ort Straße 
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MA KJH   
Sozialpädagogische Wohngemeinschaft 

"Fühl dich wohl" 
7221 Marz Ambrosius-Salzer-Platz 9 

MA KJH   Kinderdorf Pöttsching 7033 Pöttsching Kinderdorfstraße 1 

MA PSY   

Psychosozialer Dienst  

Sozialpsychiatrisches Ambulatorium  

Mattersburg 

7210 Mattersburg Angergasse 1 

ND ATZ  Seniorentagesbetreuung Illmitz 7142 Illmitz Viehweide 3 

ND ATZ  Seniorentagesbetreuung Gattendorf 2474 Gattendorf Bahnhofsiedlung 2 

ND ATZ  Seniorentagesbetreuung Nickelsdorf 2425  Nickelsdorf Mittlere Hauptstraße 2 

ND ATZ  Seniorentagesbetreuung Halbturn  7131 Halbturn Wiener Straße 3 

ND AWH LZP SeneCura Sozialzentrum Frauenkirchen  7132 Frauenkirchen Schwester Elfriede Ettl Platz 1 

ND AWH LZP Pflegekompetenzzentrum Zurndorf 2424 Zurndorf Am Leithafeld 33 

ND AWH LZP Altenwohn- und Pflegeheim Haus Katharina 7141 Podersdorf Krautgartengasse 4 

ND 
AWH 

ATZ 
LZP SeneCura Sozialzentrum Kittsee 2421 Kittsee Hauptplatz 2-4 

ND AWH LZP 
Pflegeheim und Tageszentrum Haus St. 

Nikolaus 
7100  Neusiedl am See Kardinal-Franz-König Platz 1 

ND AWH  LZP 
Diakoniezentrum Gols – Altenwohn- und 

Pflegeheim 
7122 Gols Mühlgasse 51 

ND BEH 
PSY- 

WHT 

MOSAIK – Sozialpsychiatrische 

Wohngemeinschaft für Erwachsene  
7122 Gols Untere Hauptstraße 110 
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ND BEH 
PSY- 

WHT 
Betreutes Wohnen samt Tagesstruktur 2424 Zurndorf Römerstraße 40 

ND BEH TGS Tageswerkstätte Neusiedl 7100 Neusiedl/See Mexikosiedlung 4 

ND BEH TGS Tageswerkstätte Zurndorf   2424 Zurndorf Untere Hauptstraße 58 und 2 

ND BEH TGS 

SeneCura Sozialzentrum Frauenkirchen -

Tagesheimstätte für (schwerst-)behinderte 

Menschen  

7132 Frauenkirchen Siedlergasse 1 

ND BEH 
TGS 

DIV 

SeneCura Sozialzentrum Frauenkirchen -

Anlernwerkstätte  
7132 Frauenkirchen Mühlteich 7 

ND BEH WHT 
SeneCura Sozialzentrum Frauenkirchen -

Behindertenwohnheim samt Tagesstruktur 
7132 Frauenkirchen Mühlteich 6 

       

Bezirk 
Fach-
berei

ch 

Einrich
t.-typ 

Name der Einrichtung PLZ Ort Straße 

ND BEH 
WOH 

LZP 

SeneCura Sozialzentrum Frauenkirchen - 

Langzeitpflege für ältere behinderte 

Menschen 

7132 Frauenkirchen Schwester Elfriede Ettl Platz 1 

ND BEH WOH Behindertenwohngemeinschaft Illmitz 7142 Illmitz Rosaliagasse 1 

ND BEH WOH Behindertenwohngemeinschaft Andau 7163 Andau Söllnergasse 6 

ND KJH  
Sozialpädagogische Wohngemeinschaft - 

Außenwohnen Rosenhof 
7132 Frauenkirchen Mühlteich 4-6/6 
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ND PSY   
Psychosozialer Dienst Behandlungszentrum 

Neusiedl 
7100 Neusiedl am See Kardinal König-Platz 1 

OP ATZ  Seniorentagesbetreuung Neutal 7343 Neutal Generationenplatz 1 

OP AWH LZP  
Pflegewohnhaus „Haus St. Peter“ 

Oberpullendorf 
7350 Oberpullendorf Spitalstraße 32 

OP 
AWH 

APD 
LZP  Pflegezentrum Raiding 7321 Raiding Neugasse 6 

OP ATZ  Seniorentagesbetreuung Raiding 7321 Raiding  Jägerzeile 1 

OP AWH LZP Pflegezentrum Neutal 7343 Neutal Theodor-Kery-Straße 2 

OP 
AWH 

ATZ 
LZP  Seniorenpension Lockenhaus 7442 Lockenhaus Schulgasse 1 

OP 
AWH 

ATZ 
LZP Seniorenpension Draßmarkt 7372 Draßmarkt Augasse 9 

OP AWH LZP SeneCura Sozialzentrum Nikitsch 7302 Nikitsch Hauptstraße 90 - 92 

OP 
AWH 

 
LZP Pflegekompetenzzentrum Weppersdorf 7331 Weppersdorf Hauptstraße 57 

OP 
AWH 

ATZ 
LZP Pflegekompetenzzentrum Lackenbach 7322 Lackenbach Lisztgasse 2 

OP AWH LZP Sozialzentrum „Haus Lisa“ 7301 Deutschkreutz Lisaweg 1 

OP BEH WHT Sozialzentrum „Haus Lisa“ 7301 Deutschkreutz Lisaweg 1 
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Bezirk 
Fach-
berei

ch 

Einrich
t.-typ 

Name der Einrichtung PLZ Ort Straße 

OP BEH 
PSY- 

WHT 

Wohnheim und Tageszentrum für psychisch 

Kranke Lackenbach 
7322 Lackenbach Wiener Straße 1 

OP BEH TGS Förderwerkstätte Oberpullendorf 7350 Oberpullendorf Bahnstraße 23 a 

OP BEH WHT 
Behindertenwohnheim "Haus St. Stephan" 

Oberpullendorf 
7350 Oberpullendorf Schlossplatz 4 

OP  TGS BUZ – Bgld. Schulungszentrum 7343 Neutal Hans-Nießl-Platz 1 

OP KJH  Sozialpädagogische Wohngruppe Pilgersdorf 7441 Pilgersdorf Kirchschlagerstraße 22 

OP KJH  
Sozialpädagogische Wohngemeinschaft für 

Kinder und Jugendliche „WoGeJuKi“ Ritzing 
7323 Ritzing Hauptstraße 33 

OP KJH  

Sozialpädagogische Wohngemeinschaft für 

Kinder und Jugendliche „WoGeJuKi“ 

Horitschon 

7312 Horitschon Rosengasse 11 

OP KJH   
Projekt Jugendhaus - Sozialpädagogische 

Wohngemeinschaft 
7304 Großwarasdorf Parkgasse 22 

OP PSY   

Psychosozialer Dienst  

Sozialpsychiatrisches Ambulatorium 

Oberpullendorf 

7350 Oberpullendorf Hauptstraße 56  

OW APD   Evang. Diakonieverein Burgenland 7432 Oberschützen G.A. Wimmer-Platz 1/2/1 

OW APD   Diakonie Oberwart 7400 Oberwart Evangelische Kirchengasse 8-10 
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OW APD   
Betreuung und Pflege Burgenland GmbH -

Großpetersdorf 
7503 Großpetersdorf Hauptstraße 36 

OW AWH  LZP Pflegewohnhaus Bernstein  7434 Bernstein Marktgasse 14 

OW AWH  LZP 
Diakoniezentrum Oberwart – Alten- und 

Pflegeheim  
7400 Oberwart Evangelische Kirchengasse 8-10 

       

Bezirk 
Fach-
berei

ch 

Einrich
t.-typ 

Name der Einrichtung PLZ Ort Straße 

OW AWH LZP Haus St. Vinzenz Pflegeheim  7423 Pinkafeld Schütznerstraße 15 

OW ATZ  Haus Luise – Haus St. Vinzenz Pflegeheim  7423 Pinkafeld Turbagasse 19 

OW AWH LZP Diakoniezentrum Pinkafeld 7423 Pinkafeld Kirchengasse 8-10 

OW 
AWH 

ATZ 
LZP Pflegezentrum „Am Schloßpark“ (Rechnitz) 7471 Rechnitz Schulgasse 11 

OW AWH LZP Altenwohn- u. Pflegezentrum Haus Elisabeth 7471 Rechnitz Klostergasse 1-3 

OW 
AWH 

ATZ 
LZP Pflegekompetenzzentrum Großpetersdorf 7503 Großpetersdorf Hans-Krutzler-Platz 1 

OW AWH LZP Seniorenresidenz Lichtenwald 7431 Bad Tatzmannsdorf Lichtenwaldstraße 14 

OW AWH LZP Pflegekompetenzzentrum Schandorf 7472 Schandorf 206 

OW ATZ  Diakoniezentrum Oberschützen 7432 Oberschützen Gottlieb August Wimmer-Platz 1 
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OW ATZ  Seniorengarten Oberwart 7400 Oberwart Dr. Emmerich Gyenge-Platz 8 

OW BEH 
PSY-

WHT 

Behindertenwohnheim und Tagesheimstätte 

"Kastell Dornau" 
7503 

Neumarkt im 

Tauchental 
Nr. 87 

OW BEH 
PSY- 

WHT 

Gesundheitsforum Burgenland (GFB) - 

Wohnheim für Menschen mit psychischen 

Erkrankungen - Großpetersdorf 

7503 Großpetersdorf Güssingerstraße 45 

OW BEH 
PSY- 

WHT 

Wohnheim und Tageszentrum für psychisch 

Kranke Kohfidisch 
7512 Kohfidisch Untere Hauptstraße 6 

OW BEH WOH Betreubares Wohnen Großpetersdorf  7503 Großpetersdorf Hans Krutzler-Platz 1 

OW BEH TGS Förderwerkstätte Großpetersdorf 7503 Großpetersdorf Hauptstraße 82 

OW BEH TGS 
Beschäftigungstherapie-Tagesheimstätte 

Markt Allhau 
7411 Markt Allhau Gemeindestraße 35 

OW BEH WHT 
Wohnheim und Tagesheimstätte "Haus 

Gabriel I" Riedlingsdorf 
7422 Riedlingsdorf Obere Hauptstraße 78 und 80 

OW BEH WHT 
Wohnheim und Tagesheimstätte "Haus 

Gabriel II" Riedlingsdorf 
7422 Riedlingsdorf Obere Hauptstraße 44 
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Bezir
k 

Fach-
berei

ch 

Einrich
t.-typ 

Name der Einrichtung 
PL
Z 

Ort Straße 

OW KJH  
Sozialpädagogische Wohngemeinschaft 

Lebensraum Heidlmair Hochart 

742

3 
Hochart Nr. 80 

OW KJH  
Sozialtherapeutische Wohngemeinschaft 

WTC Harmisch 

751

2 
Harmisch Nr. 61 

OW KJH   
Sozialpädagogische Wohngemeinschaft 

Lärchenhof 

742

2 
Riedlingsdorf Kalvarienberggasse 6 

OW KJH   
Sozialpädagogische Kinder- und 

Jugendwohngemeinschaft Kids 

743

4 
Bernstein Hauptstraße 86 

OW KJH   
Sozialtherapeutische Wohngemeinschaft 

Pronegg 

751

1 
Kotezicken Neudörfl 4 

OW KJH   SOS-Kinderdorf Jugendhaus Pinkafeld 
742

3 
Pinkafeld Siemensstraße 13 

OW KJH   
SOS-Kinderdorf Burgenland 

sozialpädagogische WGs 

742

3 
Pinkafeld Hermann Gmeiner Straße 6 

OW KJH  SOS-Kinderdorf Burgenland uUMF-WG 
742

3 
Pinkafeld Parkgasse 4 

OW KJH  
SOS-Kinderdorf sozialpädagogische WG 

Turbagasse 

743

2 
Pinkafeld Turbagasse 17 

OW KJH   
Sozialpädagogische Wohngemeinschaft Pro 

Juventute Oberschützen 

743

2 
Oberschützen Willersdorferstraße 29 
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OW KJH  
Sozialtherapeutische Wohngemeinschaft 

NeueWege Eisenzicken 

750

2  
Eisenzicken Waldgasse 21 

OW PSY   
Psychosozialer Dienst Behandlungszentrum 

Oberwart 

740

0 
Oberwart Wienerstraße 40 

OW SOZ  Schuldenberatung Außenstelle Süd 
740

0 
Oberwart Hauptplatz 1 

OW SOZ   Sozialhaus Oberwart 
740

0 
Oberwart Tel.: 03352/32575 
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